
 
Drei Jahre nach der Herausgabe des Ratgebers 
„Recht für Selbsthilfegruppen“ erschien Ende 
2013 nun die zweite überarbeitete und erweiterte 
Auflage.  
Sie stellt nach wie vor die einzige Publikation dar, 
die sich diesem Thema widmet.  
Als Herausgeber zeichnet wieder das 
Selbsthilfezentrum München.  
Frau Rechtsanwältin Renate Mitleger-Lehner, 
stellt rechtliche Zusammenhänge her und 
übersetzt juristische Begriffe in die Sprache der 
Betroffenen und Selbsthilfeprofis. 
 
Die zweite Auflage ist nicht nur aktualisiert, 
sondern mit etlichen neuen Themenbereichen 
wesentlich umfangreicher geworden: 
 
Die in den letzten Jahren in Fachkreisen immer 
wieder geführte Diskussion zur Rechtsstellung 
verbandlich organisierter Orts- oder 

Untergruppen hat zu einer differenzierten Auseinandersetzung mit diesem Rechtsgebiet geführt. 
Des Weiteren geraten krankheitsbezogene Selbsthilfegruppen zunehmend in den Fokus der Auf-
merksamkeit auch professioneller Unterstützungssysteme oder der freien Wirtschaft und werden 
insgesamt mehr als Informationsquelle genutzt. Diesbezüglich ist beim Umgang mit medizinischen 
oder pharmakologischen Empfehlungen erhöhte Aufmerksamkeit geboten. Daher wurden umfang-
reiche Ausführungen zum Heilmittelwerbegesetz aufgenommen. 
Ein dritter - und rasant prosperierender - Bereich ist die Präsenz im und die Nutzung des Internets, 
dem eigentlich ein eigenes Buch zu widmen wäre. Dem Duktus der Erstauflage folgend wurden hier 
die nötigen Aktualisierungen und Erweiterungen vorgenommen. 
Und der Datenschutz hat mit einem eigenen Kapitel Eingang in die zweite Auflage gefunden. 
 
Die Aktualisierungen beziehen sich auf Neuerungen im Steuerrecht und tragen vor allem der Ent-
wicklung bei der Förderung der gesundheitsbezogenen Gruppen nach § 20c SGB V zum Stichwort 
Kontoführung/Rechnung. Insbesondere wurde die neueste Fassung des "Leitfadens zur Selbst-
hilfeförderung" des GKV-Spitzenverbandes vom 17.06.2013 eingearbeitet. Letztendlich wurden auch 
einige Ergänzungen zu den Themen Versicherung und Öffentlichkeitsarbeit vorgenommen. 
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Bezug 
„Recht für Selbsthilfegruppen“ ist über das Selbsthilfezentrum München (Westendstraße 68, 80339 
München, Telefon 089/532956-0, Telefax 089/532956-49, www.shz-muenchen.de, info@shz-
muenchen.de), den Verlag AG SPAK Bücher (Holzheimer Str. 7, 89233 NeuUlm, Fax 07308/919095, E-
Mail: spakbuecher@leibi.de, Internet: www.agspakbuecher.de) oder den Fachbuchhandel unter 
ISBN-Nummer 978-3-940 865-53-3 für 16,- ! erhältlich. 
 
Selbsthilfegruppen aus dem Raum München, die die Publikation erwerben möchten, wenden sich 
bitte wegen gesonderter Konditionen an das Selbsthilfezentrum München. 


